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Anderung des Runderlasses
,Ausfithrungsbestimmungen zum Gesetz liber die Stiftung
von Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen
(Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichengesetz - FwKatseG-NRW)"

Runderlass
des Ministeriums des Innern
- 36-2024-0002577 -

Vom 11. Marz 2024

1
Der Runderlass ,Ausfiihrungsbestimmungen zum Gesetz liber die Stiftung von Feuerwehr- und
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Katastrophenschutz-Ehrenzeichen (Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichengesetz -
FwKatsEG-NRW)" vom 1. April 2016 (MBI. NRW. S. 194) wird wie folgt geandert:

1. Nummer 1.3 wird wie folgt gefasst:

.1.3
Dienstzeitenberechnung

Die Dauer des aktiven Dienstes im Sinne von § 2 Satz 2 FwKatsEG-NRW bestimmt sich fir die
Angehdrigen der Freiwilligen Feuerwehren durch Leistung des Dienstes in der Einsatzabteilung
im Sinne der §§ 8 und 9 der Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr vom 9. Mai 2017 (GV.
NRW. S. 582). -

Zeiten der Leistung des Dienstes in der Unterstitzungsabteilung im Sinne des § 10 der Landes-
verordnung Freiwillige Feuerwehr kdnnen hdchstens bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze
nach § 35 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384) in der jeweils
geltenden Fassung angerechnet werden.

Dienstzeiten als Angehérige oder Angehdriger der Abteilung Feuerwehrmusik im Sinne des § 1
Absatz 1 Nummer 4 der Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr sind ausnahmsweise und fri-
hestens ab Vollendung des 10. Lebensjahres und héchstens bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze nach § 35 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung an-
zurechnen.

Zeiten in der Jugendfeuerwehr im Sinne von § 11 der Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr
sind frihestens ab Vollendung des 10. Lebensjahrs anrechenbar.

Zeitlich nicht zusammenhangende Dienstzeiten werden zusammengezahlt. Vergleichbare
Dienstzeiten in einer Feuerwehr auBerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen sind anzurechnen.

Im Falle einer Verlangerung der Dienstzeit hach § 32 des Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der jeweils geltenden Fassung, ist bei Ubermittlung des
Vorschlags an die Bezirksregierung ein Nachweis beizufligen.
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Zeiten einer Altersteilzeit - auch im Blockmodell - gelten als Dienstzeit. Das Beschaftigungsver-
haltnis endet erst mit Eintritt in den Ruhestand. Auch beim Blockmodell ist die oder der Beschaf-
tigte fur den gesamten Bewilligungszeitraum der Altersteilzeit teilzeitbeschaftigt und damit aktiv
im Feuerschutz im Sinne des § 2 FwKatsEG-NRW.

Zeiten einer Beurlaubung zur Kinderbetreuung sind bis zu drei Jahren fur jedes Kind bertcksich-
tigungsfahig.

Die Zeiten, die fur die Berechnung der aktiven Dienstzeit zu berilicksichtigen sind, werden im
Sinne der Gleichbehandlung bei ehrenamtlichen Angehdrigen der Feuerwehren genauso berick-
sichtigt wie bei hauptberuflichen Feuerwehrangehdrigen.

Grundwehrdienstzeiten in der Bundeswehr und vergleichbare Zeiten sind anzurechnen, wenn
der Eintritt in die Feuerwehr oder den feuerwehrtechnischen Dienst vor der Einberufung zum
Wehrdienst liegt.”

2. In Nummer 3 wird die Uberschrift wie folgt gefasst:

"3
Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille”

2
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft.

- MBI. NRW. 2024 S. 476

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2024-12

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Änderung des Runderlasses „Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Stiftung von Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen (Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichengesetz - FwKatsEG-NRW)“ 


